
 

  

 

 

Bezirksregierung Münster 

Gartenstraße 27, 45699 Herten 
Telefon: 02366/807-0 

 

 

Immissionsschutzrechtlicher 

Genehmigungsbescheid 

 

500-53.0088/13/4.4.1 

17. Februar 2014 

 

 

Ruhr Oel GmbH 

Pawiker Straße 30 

45896 Gelsenkirchen 

 

Anlagenstandort: 

Johannastraße 2-8 

45899 Gelsenkirchen 

 

Änderung der Kokereigasfilterstation durch  

Änderung der Erdgasleitungsführung 



 

Bezirksregierung  

Münster 

Seite 2 von 15 
500-53.0088/13/4.4.1 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

I. Tenor....................................................................................................................... 3 

II. Antragsumfang / Anlagedaten ............................................................................. 3 

III. Nebenbestimmungen .......................................................................................... 3 

III.1 Vorbehalt ...................................................................................................... 4 

III.2 Allgemeine Festsetzungen ........................................................................... 4 

III.3 Festsetzungen hinsichtlich des Baurechtes und zum vorbeugenden Brand-
 schutz ........................................................................................................... 4 

III.4 Festsetzungen hinsichtlich des Immissionsschutzes.................................... 4 

III.5 Festsetzungen hinsichtlich der Abfallwirtschaft ............................................ 4 

III.6 Festsetzungen hinsichtlich des Gewässerschutzes ..................................... 5 

III.7 Festsetzungen hinsichtlich des Bodenschutzes ........................................... 5 

III.8 Festsetzungen hinsichtlich des Arbeitsschutzes .......................................... 5 

III.9 Festsetzungen hinsichtlich des Arten- und Habitatschutzes für Fauna und 
 Flora ............................................................................................................. 5 

IV. Hinweise ............................................................................................................... 5 

V. Begründung .......................................................................................................... 8 

V.1 Allgemeiner Sachverhalt .............................................................................. 8 

V.2 Umweltbezogener Sachverhalt .................................................................... 8 

V.3 Fachgesetzliche Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen ................... 9 

VI. Kostenentscheidung ......................................................................................... 10 

VII. Rechtsmittelbelehrung .................................................................................... 11 

Anlage I Inhaltsverzeichnis der Antragsunterlagen ............................................ 13 

Anlage II Zitierte Vorschriften ................................................................................ 14 

 

  



 

Bezirksregierung  

Münster 

Seite 3 von 15 
500-53.0088/13/4.4.1 

 

 

I. 
Tenor 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit wird Ihnen gemäß §§ 6 und 16 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz 1 
(BImSchG), in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und Nr. 4.4.1 des Anhangs der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV), die  

Genehmigung zur wesentlichen Änderung der genehmigungsbedürftigen Anlage zur 

 Destillation oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erdöl oder Erdölerzeugnis-
sen in Mineralölraffinerien 

erteilt.  

Gegenstand des Antrages ist die Änderung des Verlaufes der Erdgasleitung im Be-
reich der Deichanlage der Emscher und die Verlegung der Übergabestelle des Erd-
gases von Open Grid Europe GmbH (OGE) an die Firma Ruhr Oel GmbH am Werk-
standort GE-Horst. 

Die Anlage darf auf dem Grundstück in 45899 Gelsenkirchen, Johannastraße 2-8 
Gemarkung Gelsenkirchen, Flur 4, Flurstück 278, geändert sowie betrieben werden.  

Diese Genehmigung wird nach Maßgabe der im Anhang I aufgeführten Antragsunter-
lagen erteilt, soweit in den Nebenbestimmungen keine abweichenden Regelungen 
getroffen sind. 

II. 
Antragsumfang / Anlagedaten 

Mit der beantragten Genehmigung beabsichtigt die Firma 

 die Errichtung und Betrieb einer neuen Erdgasleitung. 

Das Vorhaben erstreckt sich insgesamt über eine Rohrleitungslänge von ca. 25 m 
auf dem Werksgelände der Firma Ruhr Oel GmbH in Gelsenkirchen-Horst und ver-
läuft von Osten nach Westen auf dem Werksgelände. 

III. 
Nebenbestimmungen 

Diese Genehmigung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen: 

                                            

 

1 Gesetzestexte und Fundstellen s. Anhang 
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III.1 Vorbehalt 

III.1.1 Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens werden keine Regelungen 
getroffen. 

III.2 Allgemeine Festsetzungen 

III.2.1 Die Nebenbestimmungen der bisher erteilten Genehmigungen gelten sinn-
gemäß weiter, sofern sie nicht durch Fristablauf oder Verzicht erloschen 
bzw. durch aktuellere Vorgabe von Verordnungen und Gesetzen erledigt 
sind und soweit sich aus diesem Bescheid keine Abweichungen ergeben. 

III.2.2 Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Er-
teilung dieses Bescheides mit dem Betrieb der geänderten Anlage begonnen 
worden ist. Die Frist kann auf Antrag verlängert werden. Der Antrag muss 
der Genehmigungsbehörde vor Ablauf der Frist vorliegen. 

III.2.3 Dieser Bescheid oder eine Kopie einschließlich der zugehörigen Antragsun-
terlagen sind bei der Betriebsleitung der Anlage oder seiner/seinem Beauf-
tragten jederzeit zur Einsichtnahme für die Aufsichtsbehörden bereitzuhal-
ten. 

 Desgleichen sind auch die laufenden Prüfberichte der beauftragten Sach-
verständigen/Gutachter zur Einsichtnahme bereitzuhalten. 

III.2.4 Die Inbetriebnahme der geänderten Anlage ist der Überwachungsbehörde 
(zzt. Bezirksregierung Münster – Dezernat 53) vorher schriftlich mitzuteilen. 

III.3 Festsetzungen hinsichtlich des Baurechtes und zum vorbeugenden 

Brandschutz 

III.3.1 Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens werden keine Regelungen 

getroffen. 

III.4 Festsetzungen hinsichtlich des Immissionsschutzes  

III.4.1 Der anlagenbezogene Teilsicherheitsbericht nach Störfall-Verordnung ist 
spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahme des beantragten Vorhabens fort-
zuschreiben und der Überwachungsbehörde (zzt. Bezirksregierung Münster 
– Dezernat 53) umgehend in einfacher Ausfertigung zu übersenden. 

III.5 Festsetzungen hinsichtlich der Abfallwirtschaft  

III.5.1  Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens werden keine Regelungen 

getroffen. 
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III.6 Festsetzungen hinsichtlich des Gewässerschutzes 

III.6.1 Für die Erstellung von Baustraßen und temporären Betriebsflächen ist aus-
schließlich inertes Oberbaumaterial zu verwenden. Die Baustraßen und 
temporären Betriebsflächen sind nach Beendigung der Arbeiten ordnungs-
gemäß zu beseitigen. 

 Die Nachweise sind spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahme der Überwa-
chungsbehörde unaufgefordert vorzulegen. 

III.6.2 Treten Wasser gefährdende Stoffe aus und ist zu befürchten, dass diese in 
den Untergrund und/oder in die Emscher gelangen können, ist unverzüglich 
die Überwachungsbehörde (zzt. Bezirksregierung Münster, Dezernat 53/ 
Standort Herten) sowie die Stadt Gelsenkirchen (Referat Umwelt, Untere 
Wasserbehörde) zu unterrichten. 

III.6.3 Außerhalb der befestigten Oberflächen ist das Lagern und Abfüllen von 
Wasser gefährdenden Stoffen nicht zulässig. Zur Sicherstellung dieser An-
forderung sind dauerhafte Kennzeichnungsmaßnahmen durchzuführen. 

III.6.4 Vor Inbetriebnahme der geänderten Anlage ist der Überwachungsbehörde 
(zzt. Bezirksregierung Münster – Dezernat 53) der Nachweis der wasser-
rechtlichen Eignung der Rohrleitungen, z. B. durch Einhaltung der Anforde-
rungen der TRwS 780, durch einen Sachverständigen gemäß § 7 Abs. 4 
VAwS vorzulegen. 

III.7 Festsetzungen hinsichtlich des Bodenschutzes 

III.7.1 Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens werden keine Regelungen 

getroffen. 

III.8 Festsetzungen hinsichtlich des Arbeitsschutzes 

III.8.1 Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens werden keine Regelungen 

getroffen. 

III.9 Festsetzungen hinsichtlich des Arten- und Habitatschutzes für Fauna 

und Flora 

III.9.1 Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens werden keine Regelungen 

getroffen. 

IV. 
Hinweise 

IV.1 Gemäß § 13 BImSchG schließt diese Genehmigung andere, die Anlage be-
treffende behördliche Entscheidungen ein, mit Ausnahme von Planfeststel-
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lungen, Zulassungen bergrechtlicher Betriebspläne, sowie von behördlichen 
Entscheidungen aufgrund atomrechtlicher Vorschriften. 

IV.2 Entscheidungen aufgrund von wasserrechtlichen Vorschriften werden mit in 
die Genehmigung nach BImSchG eingeschlossen, soweit es sich nicht um 
Bewilligungen und Erlaubnisse nach den § 8 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) handelt. 

 Bei Benutzung von Gewässern, insbesondere bei einer Entnahme von Was-
ser oder bei einer Einleitung von Abwässern, ist ein gesonderter Antrag auf 
Erlaubnis oder Bewilligung nach den Vorschriften des WHG bei der zustän-
digen Behörde zu stellen. 

IV.3 Gemäß § 16 BImSchG bedarf die wesentliche Änderung der Lage, der Be-
schaffenheit oder des Betriebs einer genehmigungsbedürftigen Anlage der 
Genehmigung, wenn durch die Änderung nachteilige Auswirkungen hervor-
gerufen werden können. 

 Die Genehmigung ist insbesondere erforderlich, wenn aufgrund anderer be-
hördlicher Entscheidungen (Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, 
Befreiungen, usw.) wesentliche Änderungen der Lage, der Beschaffenheit 
oder des Betriebs der Anlage notwendig werden und wenn durch die Ände-
rung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden können. 

 Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Änderung hervorge-
rufene nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erfüllung 
der sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen sicher-
gestellt ist.  

 In diesem Fall ist der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen Anlage ge-
mäß § 15 BImSchG verpflichtet, der zuständigen Behörde die Änderung der 
Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage einen Monat bevor 
mit der Änderung begonnen wird, anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen 
im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 beizufügen, soweit diese für die Prüfung, ob 
das Vorhaben genehmigungspflichtig ist, erforderlich sein können. 

 Vorstehendes gilt entsprechend für eine Anlage, die nach § 67 Abs. 2 oder 
vor Inkrafttreten des BImSchG nach § 16 Abs. 4 der Gewerbeordnung 
(GewO NRW) anzuzeigen war. 

IV.4 Wird beabsichtigt, den Betrieb der Anlage oder von Anlageteilen, die für sich 
selbst genommen eine Genehmigungspflicht nach dem BImSchG hervorru-
fen, einzustellen, so ist der Zeitpunkt der Einstellung der Bezirksregierung 
Münster – Dezernat 53, Immissionsschutz – einschließlich anlagenbezoge-
ner Umweltschutz – anzuzeigen. Die teilweise Stilllegung einer Anlage be-
gründet keine Anzeigepflicht.  

 Die Anzeigepflicht trifft auch auf Anlagen zu, die als gemeinsame Anlagen 
nach § 1 Abs. 3 der 4. BImSchV oder als selbständig genehmigungsbedürf-
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tiger Teil einer gemeinsamen Anlage betrieben werden sowie auf solche Tei-
le oder Nebeneinrichtungen, bei denen eine gesonderte Genehmigung ledig-
lich aufgrund von § 1 Abs. 4 der 4. BImSchV nicht erteilt wurde. Der Anzeige 
sind die Unterlagen beizufügen, aus denen die Erfüllung der Pflichten nach  
§ 5 Abs. 3 des BImSchG ersichtlich ist.  

IV.5 Die Namen der aufgrund von § 1 der Verordnung über Immissionsschutz- 
und Störfallbeauftragte - 5. BImSchV zu bestellenden Beauftragten und der 
Wechsel der Person müssen der Bezirksregierung Münster, Dezernate 53, 
unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. 

IV.6 Für die Bauüberwachung einschließlich der Bauzustandsbesichtigungen er-
hebt die Stadt Gelsenkirchen eine Gebühr nach dem GebG NRW i. V. m. der 
AVerwGebO NRW und dem Allgemeinen Gebührentarif in der jeweils gülti-
gen Fassung. 

IV.7 Gemäß der Ordnungsverfügung vom 15.12.2009, Az.: 500-9964646/0001.B 
sind alle Flansche, Pumpen, Absperrorgane und Verdichter in Kohlenwas-
serstoff führenden Systemen, auch für die nicht in Ziffer 5.2.6 der TA Luft 
genannten Stoffe, durch ein den Anforderungen der Abschnitte 5.2.6.1, 
5.2.6.2, 5.2.6.3 und 5.2.6.4 der TA Luft entsprechende Bauteile auszuführen. 

IV.8 Bei der Fortschreibung des anlagenbezogenen Teilsicherheitsberichtes sind 
insbesondere nachfolgende Sachverhalte zu berücksichtigen: 

 Die Fortschreibung hat den tatsächlichen Sachverhalt, d. h. "wie geneh-
migt, gebaut und betrieben", zu berücksichtigen. 

 Der Einsatzstoff "Erdgas" ist der Nr. 11 "Hochentzündliche verflüssigte 
Gase (einschließlich Flüssiggas) und Erdgas" der Stoffliste des Anhangs 
I der Störfall-Verordnung zu zuordnen. 

 Für die Einstufung von sicherheitsrelevanten Anlagenteilen (SRA) ist die 
Stoffeinstufung für "Erdgas" entsprechend der Nr. 11 "Hochentzündliche 
verflüssigte Gase (einschließlich Flüssiggas) und Erdgas" der Stoffliste 
des Anhangs I der Störfall-Verordnung TAA-GS-24 heranzuziehen." 

 Die Szenarien zu Stofffreisetzung, bezogen auf den zu verhindernden 
Störfall, sind unter Berücksichtigung der geänderten Leitungsführung für 
den Einbindepunk "EP 1" neu zu bestimmen. 

IV.9 Beim Betrieb der Anlage sind insbesondere folgende Vorschriften/Regeln 
der Technik zu beachten: 

 Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV) 

 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). 
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V. 
Begründung 

Für die Erteilung der beantragten Genehmigung ist aufgrund der Zuständigkeitsver-
ordnung Umweltschutz (ZustVU) die Zuständigkeit der Bezirksregierung Münster ge-
geben. 

V.1 Allgemeiner Sachverhalt 

Sie betreiben in Gelsenkirchen-Horst eine Anlage zur  

 Destillation oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erdöl oder Erdölerzeugnis-
sen in Mineralölraffinerien. 

Mit Antrag vom 05.11.2013 (Eingang am 8.11.2013) legten Sie mir die Änderungen 
der Kokereigasfilterstation am Werkstandort Gelsenkirchen-Horst vor. 

Der Genehmigungsantrag und die Antragsunterlagen haben nachstehenden Behör-
den und Stellen zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegen: 

 Der Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen (Fachbereich Bauordnung, 
Brandschutz) 

 Emschergenossenschaft 

 Dezernat 54 (Wasserwirtschaft) 

 Dezernat 53 (Immissionsschutz – einschließlich Anlagen bezogener Umwelt-
schutz) 

 Dezernat 55 (Technischer Arbeitsschutz). 

V.2 Umweltbezogener Sachverhalt  

Gegenstand des Antrages ist die Änderung des Verlaufes der Erdgasleitung im Be-
reich der Deichanlage der Emscher und die Verlegung der Übergabestelle des Erd-
gases von Open Grid Europe GmbH (OGE) an die der Firma Ruhr Oel GmbH am 
Werkstandort GE-Horst. 

Die bauliche Umsetzung der bereits genehmigten Erdgasrohrleitung (Az.: 500-
53.0040/13/4.4.1 vom 30.09.2013) mit einem Einbindepunkt an die Übergabestelle 
von OGE im Bereich der Deichanlage der Emscher ist aufgrund der Abmessungen 
der erforderlichen Armaturen mit sicherheitsrelevanten Risiken und Gefährdungen 
verbunden.  

Die dafür notwendigen unterirdischen Arbeiten würden einen Eingriff in die Emscher-
Deichanlagen erfordern und damit den Deich temporären schwächen. Zumal die 
Emscher-Deichanlagen an der ursprünglich geplanten Stelle sehr schmal ist und ent-
lang des Werkzaunes eine unterirdische 5 KV-Kabeltrasse verläuft, die durch die 
Baumaßnahme beschädigt werden könnte. 
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Der neue Einbindepunkt des Rohrleitungsanschluss der Firma Ruhr Oel GmbH an 
das Erdgasnetz der OGE erfolgt an einer von der OGE neu zu bauenden Stichleitung 
der Erdgas-Ringleitung 1/200. 

Aufgrund des neuen Einbindepunktes entfällt der der genehmigte Verlauf der Erd-
gasleitung über die Rohrtrasse 37.  

Vom neu zu schaffenden Einbindungspunkt verläuft die Erdgasleitung über den be-
reits genehmigten Verlauf bis hin zur Koksgasfilterstation, wird dann weiter zur 
Mischstrecke geführt und an das Werksgasnetz angeschlossen. 

V.3 Fachgesetzliche Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen 

Nach § 6 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn 

1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund § 7 BIm-
SchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, und 

2. andere öffentlich rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der 
wesentlichen Änderung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 

Das Vorhaben wurde von mir unter Beteiligung der zuständigen Behörden und Gut-
achter auf seine Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften über-
prüft. Die im Genehmigungsverfahren beteiligten Behörden und Stellen haben, abge-
sehen von Vorschlägen für verschiedene Nebenbestimmungen, keine Bedenken ge-
gen das geplante Vorhaben erhoben. 

Die Prüfung hat ergeben, dass die Voraussetzungen nach § 6 BImSchG unter Be-
rücksichtigung der im Abschnitt III genannten Nebenbestimmungen für die Genehmi-
gungserteilung vorliegen; die sich aus § 5 BImSchG ergebenden Pflichten werden 
erfüllt, die Belange des Arbeitsschutzes sind gewahrt, und auch andere öffentlich-
rechtliche Vorschriften stehen dem Vorhaben nicht entgegen. 

In den Abschnitten I. und II. sind die Veränderungen sowie die wesentlichen Leis-
tungsdaten der Anlage festgelegt.  

Von einer öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens konnte antragsgemäß abge-
sehen werden, weil durch die beabsichtigte Veränderung der Anlage für die in § 1 
BImSchG genannten Schutzgütern keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
durch die vorgesehenen Maßnahmen zu besorgen sind. Des Weiteren ergibt die Be-
urteilung, dass dem Betrieb der geänderten, gesamten Anlage keine von vornherein 
unüberwindlichen Hindernisse im Hinblick auf die Genehmigungsvoraussetzungen 
entgegenstehen. 

Einer weiteren Koordinierung von selbstständigen Zulassungsverfahren sowie von 
Inhalts- und Nebenbestimmungen bedurfte es nicht.  
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Hinweise zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

Ihre Anlage unterfällt nach Ziffer 4.3 der Anlage 1 des UVPG (Liste „UVP-pflichtige 
Vorhaben“) einer zwingenden UVP-Pflicht. Für Änderungen und Erweiterungen solch 
UVP-pflichtiger Vorhaben ist ein Vorprüfungsverfahren zur Feststellung des Erfor-
dernisses einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß §§ 3a-c und 3e UVPG durch-
zuführen. Bei dieser Vorprüfung wurde im Ergebnis festgestellt, dass es einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung im Sinne des UVPG als unselbstständiger Teil des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht bedarf.  

Die Bekanntmachung dieser Feststellung erfolgte gemäß § 3a UVPG in entspre-
chender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 1 BImSchG am 06.12.2013 in der WAZ – 
Ausgabe Gelsenkirchen, im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster sowie auf 
der Internetseite der Bezirksregierung Münster (www.bezreg-muenster.de). 

Da insgesamt durch die wesentliche Änderung der Anlage unter Berücksichtigung 
der Anforderungen im Bescheid schädliche Umwelteinwirkungen nicht verursacht 
und erhebliche Nachteile, etc. im Sinne des BImSchG nicht herbeigeführt werden 
sowie andere öffentlich-rechtliche Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen, war 
gemäß § 6 BImSchG die Genehmigung zu erteilen.  

VI. 
Kostenentscheidung 

Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. Sie werden aufgrund des GebG 
NRW in Verbindung mit der AVerwGebO NRW wie folgt festgesetzt: 

voraussichtliche Errichtungskosten incl. MwSt. (E) 141.000,00 € 

Die Gebühren für eine Genehmigung gemäß BImSchG sind nach Tarifstelle 15 a.1.1 
anhand der Errichtungskosten (E) degressiv gestaffelt zu berechnen: 

1.a bis zu 500.000,00 € 
500 + 0,005 x (E - 50.000)  
500 + 0,005 x (141.000- 50.000)  
(jedoch mindestens 500,00 €) 955,00 € 

Darüber hinaus wird bei der Festsetzung der Gebühr die Ziffer 7 der Anmerkung zu 
Tarifstelle 15a.1.1 berücksichtigt, die eine Gebührenreduzierung um 30% vorsieht, 
wenn die Anlage Teil eines nach EMAS registrierten Unternehmens ist oder der Be-
treiber der Anlage über ein nach DIN ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagement-
system verfügt.  

 955,00 € - 30 % =  668,50 € 

Für die Prüfung der Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung wird gemäß Tarifstelle 15h.5 Gebühren folgende Gebühr festgesetzt: 

   300,00 € 
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Die Tarifstelle 15h.5 sieht für die Prüfung, ob nach den §§ 3b bis 3f des UVPG für 
das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht, einen Gebührenrahmen von 100 bis 500 Euro vor. Gemäß § 9 GebG 
NRW wurde bei der Festsetzung der Gebühr innerhalb dieses Rahmens berücksich-
tigt, ob der Verwaltungsaufwand zur Bearbeitung des Vorgangs sehr niedrig, niedrig, 
mittel, hoch oder sehr hoch war.  

Im vorliegenden Fall wird der Prüfaufwand als durchschnittlich angesehen. Innerhalb 
des Gebührenrahmens wird damit eine angemessene Gebühr festgesetzt. 

Auslagen sind angefallen - entsprechend den beigefügten Belegen 

2.1 Öffentliche Bekanntmachung im  
Amtsblatt 55,00 € 

2.2 Öffentliche Bekanntmachung in der  
Westdeutschen Allgemeinen Zeitung 518,36 € 

Somit werden als Gebühr festgesetzt 1.541,86 € 

Ich bitte Sie, den vorstehenden Betrag innerhalb eines Monats nach Zustellung die-
ses Bescheides auf das nachstehende Konto zu überweisen: 

Empfänger: Landeskasse 
Kontonummer: 61820 
Bankleitzahl: 300 500 00 
Bankverbindung: Helaba 
Rechnungsnummer: 03038086RUHROEL  
Zahlungsgrund:   Genehmigung 500-53.0088/13/4.4.1 

Da das Buchungsverfahren automatisiert ist, kann eine Zahlung nur richtig verbucht 
werden, wenn sie unter Angabe der Rechnungsnummer und des Zahlungsgrundes 
erfolgt ist. Geben Sie daher bei der Zahlung bitte die Rechnungsnummer und den 
Zahlungsgrund an. 

VII. 
Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage 
bei dem  

 Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen 

erheben. Die Klage ist schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle des Gerichtes zu erklären. Die Klage kann auch in elekt-
ronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-
Westfalen -ERVVO VG/FG- eingereicht werden.  
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Hinweise: 

Gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entfällt die auf-
schiebende Wirkung wenn die Kostenentscheidung beklagt wird. Das Einlegen einer 
Klage entbindet daher nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung der festgesetz-
ten Kosten. 

Sollten Fristen durch das Verschulden einer bevollmächtigten Person versäumt wer-
den, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

 

Im Auftrag 

 

 

Kuhn-Renken 
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Anlage I Inhaltsverzeichnis der Antragsunterlagen 

zum Genehmigungsbescheid 500-53.0088/13/4.4.1 

 

1. Anschreiben vom 05.11.2013 3 Blatt 

2. Verzeichnis der Antragsunterlagen  3 Blatt 

3. BImSchG-Formulare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 24 Blatt 

4. Bauunterlagen 1 Blatt 

5. Brandschutzkonzept vom 30.10.2013 19 Blatt 

6. Topographische Karte 1:25.000 1 Blatt 

7. Übersichtsplan DGK 5 1 Blatt 

8. Flurkarte 1 Blatt 

9. Zeichnung Anbindung OGE an Übergabepunkt EP1 
(ROG) 

1 Blatt 

10. Aufstellungsplan Erdgasfilter Bau 0832 1 Blatt 

11. Kostenermittlung  2 Blatt 

12. Anlagen und Betriebsbeschreibung 23 Blatt 

13. Auflistung des Anhangs Pläne 1 Blatt 

14. Lageplan Erdgasanschluss Horst 2 Blatt 

15. Verfahrensfließbild Erdgasanschluss Horst 2 Blatt 

16. Sicherheitsdatenblatt Erdgas 14 Blatt 

17. Auflistung sonstige Unterlagen 1 Blatt 

18. Zertifikat nach DIN EN 14001 1 Blatt 

19. Schallschutzprognose Bericht Nr.: M106717/01 24 Blatt 

20. Schallschutzprognose ergänzende Erläuterungen vom 
11.04.2013 

3 Blatt 
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Anlage II Zitierte Vorschriften 

zum Genehmigungsbescheid 500-53.0088/13/4.4.1 

 

 

AVerwGebO 

NRW 

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung vom 03.07.2001 (GV. 

NRW.  S. 262; SGV. NRW. 2011), zuletzt geändert durch die Ver-

ordnung vom 28.05.2013 (GV. NRW. 2013 S. 290) 

ArbStättV Arbeitsstättenverordnung vom 12.08.2004 (BGBl. I  S. 2179), zu-

letzt geändert durch Artikel 9 der Verordnung vom 18.12.2008 

(BGBl. I  S. 2768 [2779]) 

BetrSichV Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereit-

stellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, 

über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen 

und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Be-

triebssicherheitsverordnung) vom 27.09.2002, BGBl. I  S. 3777), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 08.11.2011 

(BGBl. I Nr. 57 S. 2198) 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02.07.2013 

(BGBl. I S. 1943), berichtigt am 07.10.2013 ( BGBl. I S. 3753) 

4. BImSchV Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen, in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 02.05.2013 (BGBl. I  S. 973), be-

richtigt am 07.10.2013 (BGBl. I S. 3756) 

5. BImSchV Verordnung über Immissionsschutz- und Störfallbeauftragte vom 

30.07.1993 (BGBl. I  S. 1433), geändert durch Artikel 2 der Ver-

ordnung vom 02.05.2013 (BGBl. I  S. 973, 998) 

ERVVO VG/FG Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Ver-

waltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande NRW (Elekt-

ronische Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzge-

richte) vom 07.11.2012 (GV. NRW. 2012, S. 548)  

GebG NRW Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 

23.08.1999 (GV. NRW. S. 524), zuletzt geändert durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 01.10.2013 (GV. NRW.  S. 566) 
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GewO Gewerbeordnung vom 22.02.1999 (BGBl. I  S. 202), zuletzt geän-

dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 06.09.2013 (BGBl. I  

S. 3556, 3557) 

TA Luft 2002 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – Erste allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz – vom 

24.07.2002 (GMBl.  S. 511) 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung vom 

24.02.2010 (BGBl. I S. 94) zuletzt geändert durch Art. 10 des Ge-

setzes vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749, 2756) 

VAwS Bund Verordnung über Anlagen zum Umgang mit Wasser gefährdenden 

Stoffen vom 31.03.2010 (BGBl. I  S. 377) 

VAwS NRW Verordnung über Anlagen zum Umgang mit Wasser gefährdenden 

Stoffen und über Fachbetriebe vom 20.03.2004 (GV. NRW.   

S. 274), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13.12.2012 (GV. 

NRW. 2012 S. 681) 

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 19.03.1991 (BGBl. I  S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 5  

des Gesetzes vom 10.10.2013 (BGBl. I S. 3786, 3792) 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsge-

setz) vom 31.07.2009 (BGBl. I  S. 2585),  zuletzt geändert durch 

Art. 4  Abs. 76 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154, 

3206) 

ZustVU Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz vom 11.12.2007 (GV. 

NRW. S. 662, berichtigt  2007, S. 155; SGV. NRW. 282), zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 21.12.2010 (GV. NRW. S. 699) 

 

BVT-Merkblatt: Raffinerien 


